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tionskapazität in Notsituationen ergriffen hat, und ermutigt das Amt, seine Bemühungen 
um die weitere Stärkung seiner Nothilfekapazität fortzusetzen und so eine berechenbarere, 
wirksamere und raschere Reaktion zu gewährleisten; 

 16. legt dem Amt des Hohen Kommissars außerdem nahe, mit den zuständigen na-
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 46. fordert alle Staaten und die zuständigen nichtstaatlichen und sonstigen Organi-
sationen nachdrücklich auf, gemeinsam mit dem Amt des Hohen Kommissars und im 
Geiste der internationalen Solidarität und der Lastenteilung zusammenzuarbeiten und Res-
sourcen zu mobilisieren, einschließlich durch Unterstützung in Form von Finanz- und 
Sachleistungen sowie durch Direkthilfe an Aufnahmeländer, Flüchtlingspopulationen und 
die sie aufnehmenden Gemeinden, mit dem Ziel, die Kapazitäten der Flüchtlinge aufneh-
menden Länder und Gemeinden, insbesondere derjenigen, die eine große Zahl von Flücht-
lingen und Asylsuchenden aufgenommen haben und deren Großzügigkeit anerkannt wird, 
auszubauen und ihre schwere Last zu erleichtern; 

 47. fordert das Amt des Hohen Kommissars auf, auch weiterhin als Katalysator für 
die Mobilisierung von Hilfe seitens der internationalen Gemeinschaft zu wirken, um die 
tieferen Ursachen sowie die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Folgen der Prä-
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